
Was ist bei Grünabfällen zu beach-
ten?
Grünabfälle (z.B. Häckselgut) unterliegen der Bioab-
fallverordnung und müssen grundsätzlich einer hygieni-
sierenden und stabilisierenden Behandlung unterzogen 
werden. In Einzelfällen können auf Antrag Ausnahmen 
von der Untersuchungs- und Behandlungspflicht im 
Rahmen der regionalen Verwertung erteilt werden. 

Welche Vorteile hat die Mit-
gliedschaft bei einem „Träger 
einer regelmäßigen Gütegemein-
schaft“? 
Für Mitglieder eines Trägers einer regelmäßigen Güte-
überwachung bestehen auf Antrag beim Landratsamt 
Karlsruhe zahlreiche Privilegien wie z.B. Befreiung von 
Nachweispflichten, Begrenzung von Untersuchungs-
häufigkeiten und Berichtspflichten.

Wann gilt die Bioabfallverord-
nung nicht? 

 z Bei Verwendung des Komposts auf Haus-, Nutz- 
und Kleingärten

 z Eigenverwertung pflanzlicher Bioabfälle auf selbst-
bewirtschafteten Betriebsflächen 

 z Stoffe, die der Klärschlammverordnung unterliegen
 z Tierische Nebenprodukte, die unter den Anwen-

dungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
fallen, außer sie werden in einer Biogas- oder 
Kompostieranlage verwertet.

Welche weiteren Vorschriften 
sind zu beachten?

 z Unabhängig von den Vorgaben der Bioabfallver-
ordnung müssen auch baurechtliche bzw. immis-
sionsschutzrechtliche Aspekte im Zusammenhang 
mit der Kompostierung, Lagerung und Behandlung 
von Bioabfällen geprüft werden.

Behandlung von 
Bioabfällen in 
Kompostieranla-
gen im Landkreis 
Karlsruhe
Informationen zur Bioabfall-
verordnung für den Behandler

 Welche Bestimmungen in Ihrem Fall zutreffen  
 hängt u.a. von der Menge der verarbeiteten  
 Bioabfälle ab. Erste Auskünfte erhalten Sie bei uns.

 z Eine Vermischung von Bioabfällen mit Klär-
schlamm hat stets zur Folge, dass für die her-
gestellten Materialien die Bestimmungen der Klär-
schlammverordnung (AbfKlärV) gelten.

 z Erfolgt eine gemeinsame Behandlung von Bioab-
fällen und Materialien, die dem Tierischen Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz unterliegen, ist vor 
dem Einsatz dieser Abfälle eine Abstimmung mit 
dem zuständigen Veterinäramt erforderlich

 z Die Vorschriften des Düngemittelrechts sind neben 
der Bioabfallverordnung zu beachten. Auskünfte 
erteilt das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt 
Karlsruhe (0721) 936-88110.
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Was müssen Sie als Behandler 
beachten? Welche Untersuch-
ungen müssen Sie veranlassen?
Als Bioabfallbehandler müssen Sie in regelmäßigen 
Abständen verschiedene Untersuchungen der Kom-
postieranlage und des Kompostes durchführen lassen. 
Die Ergebnisse sind innerhalb von vier Wochen nach 
Durchführung der Unteren Abfallrechtsbehörde vorzule-
gen. Die Ergebnisse der Endprüfung sind der Unteren 
Abfallrechtsbehörde halbjährlich vorzulegen.

Folgende Untersuchungen sind notwendig:

 z Wirksamkeit des Hygienisierungsverfahrens durch 
eine Prozessprüfung bzw. durch eine technische 
Abnahme

 z Einhaltung der erforderlichen Temperaturen über 
die notwendige Dauer durch Prozessüberwachung

 z Einhaltung der höchstzulässigen Grenzwerte für 
Krankheitserreger, keimfähige Samen und aus-
triebsfähige Pflanzenteile am abgabefertigen Ma-
terial

 z Endprüfung der behandelten Bioabfälle auf deren 
Gehalt an Schwermetallen, pH-Wert, Salzgehalt, 
Gehalt der organischen Substanz, Trockenrück-
stand, Fremdstoffanteil, Steinanteil

Eine Auflistung der für Untersuchungen nach der Bio-
AbfV zugelassenen Labore können Sie im Internet ab-
rufen unter: 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/3589

Welche Nachweispflichten gibt es?
Um Herkunft und Verbleib der behandelten Bioabfälle 
dokumentieren zu können sind Sie verpflichtet Nach-
weise zu führen: 

Art, Bezugsquelle, -menge und Anfallstelle aufgeteilt 
nach Chargen von der ursprünglichen Anfallstelle bis 
zum letzten Besitzer sind aufzulisten (Input-Listen).

Verwertungsnachweis (Lieferschein):
Als Bioabfallbehandler oder Gemischhersteller stel-
len Sie bei jeder Abgabe von Bioabfällen/Gemischen 
zur Aufbringung auf landwirtschaftlich, fortstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzen Böden einen 
Lieferschein aus und geben das Original an den 
Bewirtschafter oder Zwischenhändler weiter. Unver-
züglich nach Abgabe übersenden Sie eine Kopie des 
vollständig ausgefüllten Lieferscheins an die Untere 
Abfallrechtsbehörde und die zuständige landwirt-
schaftliche Fachbehörde. 

(Lieferscheinvordruck www.bmub.bund.de/N40696/)

Welche Aufbewahrungs-
fristen gibt es?
Die Untersuchungsergebnisse, Input-Listen und Lie-
ferscheine sind von Ihnen 10 Jahre aufzubewahren.

Welche Anforderungen beste-
hen bei der Herstellung von Ge-
mischen?
Gemische sind Mischungen von behandelten und 
unbehandelten, hygienisierend oder biologisch sta-
bilisierend behandelten Bioabfällen miteinander und 
mit biologisch abbaubaren Materialien und minerali-
schen Stoffen sowie die Mischung von einem aus vor-
genannten Bestandteilen hergestellten Gemisch mit 
Kalk im Rahmen der Aufbringung. Eine im Rahmen 
einer gemeinsamen hygienisierenden oder biologisch 
stabilisierenden Behandlung erfolgten Vermischung 
von Bioabfällen miteinander und mit biologisch ab-
baubaren Materialien und mineralischen Stoffen ist 
kein Gemisch.
Die Bioabfallverordnung formuliert für die Herstel-
lung von Gemischen eigene Anforderungen. Diese 
im Rahmen Dieses Faltblattes darzustellen, wäre zu 
umfangreich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt 
an uns.

Seit dem 1. Oktober 1998 ist die Bioabfallverord-
nung (BioAbfV) in Kraft, in der die Verwertung von 
Bioabfällen geregelt ist. Seit 2013 sind umfassende 
Änderungen zu beachten.

Wir möchten Ihnen mit diesem Faltblatt einen Kurz-
überblick der wichtigsten Regelinhalte geben. Für 
detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an 
die auf der Rückseite genannten Ansprechpartner 
beim Landratsamt Karlsruhe.

Was sind „Bioabfälle“?
Bioabfälle sind Abfälle tierischer oder pflanzlicher 
Herkunft, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige 
Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden kön-
nen. 
Bioabfälle dürfen nur in hygienisch unbedenklichem 
Zustand eingesetzt werden. Dieser ist gegeben, 
wenn eine Beeinträchtigung von Mensch und Tier 
ausgeschlossen ist. Daher sind alle Bioabfälle vor 
ihrer landwirtschaftlichen Verwertung grundsätzlich 
behandlungspflichtig.

Ausgenommen von der Behandlung sind die Bioab-
fälle, die im Anhang 1 der BioAbfV gekennzeich-
net sind (z.B. Fischteichschlamm, naturbelassene 
pflanzliche Abfälle aus der Forstwirtschaft usw.).

Für die Überwachung der Einhaltung dieser Vor-
schrift ist im Landkreis Karlsruhe die untere Abfall-
rechtsbehörde zuständig


